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Erwägungen

E. 1
Mit Schreiben vom 15. Mai 2019 (act. 1) wandte sich die B._____ AG (nach- folgend
Klägerin) an das Friedensrichteramt der Stadt Zürich, Kreise 1 und 2 und verlangte die
Durchführung der Sühnverhandlung. Gegenstand ihres Sühnbegehrens war eine Forderung
von Fr. 513.20 zuzüglich Zins zu 5% ab 13.12.2018 und Kosten im Betrag von Fr. 141.90
(Fr. 88.60 Betreibungskos- ten Zahlungsbefehl Nr. 1 vom 9.4.2019 und Fr. 53.30
Betreibungskosten Zahlungsbefehl Nr. 2 vom 16.4.2019) gegenüber A._____ (nachfolgend
Be- klagter). Mit Schreiben vom 20. Mai 2019 lud das Friedensrichteramt die Parteien zur
Schlichtungsverhandlung auf den 26. Juni 2019 10:15 Uhr vor (act. 3). Zum besagten
Termin erschienen beide Parteien und das Friedens- richteramt führte eine
Schlichtungsverhandlung durch (act. 6). Eine Einigung konnte nicht erzielt werden, jedoch
übergab der Beklagte der Klägerin Fr. 200.– und die Parteien vereinbarten eine Bedenkfrist
bis am 10. Juli 2019 (act. 6 und act. 7 S. 2). Die Klägerin teilte mit E-Mail am 4. Juli 2019
dem Friedensrichtamt u.a. mit, dass kein Vergleich zustande gekommen sei. Sie ersuchte
das Amt, ein Urteil zu fällen unter Kostenauflage an den Beklagten. Überdies reduzierte sie
ihre Forderung um die anlässlich der Sühnverhand- lung vom Beklagten erhaltenen Fr.
200.– (act. 8 S. 1). Mit Urteil vom 11. Juli 2019 (act. 14) verpflichtete das
Friedensrichteramt den Beklagten, der kla- genden Partei Fr. 313.20 nebst 5% Zins seit 13.
Dezember 2018 plus Fr. 5.00 (Zins für 6 Monate auf den Betrag von Fr. 200.00) plus Fr.
88.60, plus Fr. 53.30 Betreibungskosten zu bezahlen und hob den Rechtsvorschlag in der
Betreibung Nr. 2 des Betreibungsamtes Zürich 2 (Zahlungsbefehl vom 16. April 2019) in
diesem Umfang auf. Das Friedensrichteramt ordnete fer- ner an, die Zahlung habe via
Betreibungsamt zu erfolgen (Dispositiv Ziffer 1). Die klagende Partei wurde verpflichtet,
nach Erhalt des gesamten Betra- ges die obgenannte Betreibung innert sieben Tagen
löschen zu lassen und dem Beklagten eine Orientierungskopie des Löschungsantrags zu
schicken (Dispositiv Ziffer 2). Die Friedensrichtergebühr wurde auf Fr. 250.00 festge- setzt
und dem Beklagten auferlegt (Dispositiv Ziffer 3-4).
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E. 2
Die Friedensrichtergebühr von Fr. 250.– sei dem Friedensrichteramt zu belasten oder
allenfalls auch der Klägerin.

E. 3
Auflage, Art. 321 ZPO N 15). Dabei findet indes kein allgemeines Rüge- prinzip in dem
Sinne Anwendung, dass die Rechtsmittelinstanz in rechtlicher Hinsicht strikt auf die
Prüfung geltend gemachter Rügen beschränkt wäre (ZPO-Rechtsmittel-KUNZ, Art. 321 N
39; ZK ZPO-REETZ/ THEILER, 3. Auflage, Art. 311 ZPO N 5 ff. [zu den kantonalen



Rechtsmitteln im Allgemeinen]; BSK

- 4 - ZPO-SPÜHLER, 3. Auflage, Art. 320 N 1 i.V.m. Art. 310 N 3; vgl. auch Art. 57 ZPO).
Laien gegenüber gilt die Begründungspflicht ohnehin weniger streng als gegenüber
anwaltlich vertretenen Parteien. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung
und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden
(Art. 320 ZPO). Neue Tatsa- chen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren
ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das Recht ist indes von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57
ZPO). b) Nebst den materiellen Einwendungen gegen den Bestand der Forderung rügte der
Beklagte in der Beschwerde das Vorgehen des Amtes. Er führte aus, es sei keine Anhörung
darüber erfolgt, wie es zum Widerruf des an der Sühnverhandlung abgeschlossenen
Vergleichs gekommen sei (act. 15 S. 9). Die Klägerin brachte in der Beschwerdeantwort
nebst den materiellen Aus- führungen zum Bestande der Forderung vor, an der
Schlichtungsverhand- lung habe der Beklagte eine Vereinbarung ohne Friedensrichter in
Aussicht gestellt. Wie vom Beklagten erwähnt, hätten sie angeboten, die laufende
Operating-Vereinbarung mit einer neuen abzulösen und die Fr. 200.– als Ausgleich der
Differenz-Rechnung anzuerkennen und folglich auf den Rest- betrag von Fr. 313.20 zu
verzichten. Gemäss Protokoll der Friedensrichterin sei die ausgemachte Bedenkfrist bis
zum 10. Juli 2019 gelaufen. Die Frie- densrichterverhandlung habe nicht ordentlich geführt
und abgeschlossen werden können, weil der Beklagte der Friedensrichterin immer wieder
ins Wort gefallen sei und das Büro der Friedensrichterin am Ende wutentbrannt und
schreiend verlassen habe. Ein Vergleich habe folglich nicht abgeschlos- sen werden können
(act. 24 S. 2).

E. 4
a) Die Schlichtungsbehörde kann bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem
Streitwert von Fr. 2'000.- einen Entscheid fällen, sofern die kla- gende Partei einen
entsprechenden Antrag gestellt hat (Art. 212 Abs. 1 ZPO). Liegt der Schlichtungsbehörde
ein Antrag vor, liegt es in ihrem freien Ermessen, ein Entscheidverfahren zu eröffnen. In der
Regel wird und soll sich die Schlichtungsbehörde auf die Entscheidung von Fällen
beschränken,

- 5 - die an der ersten Verhandlung spruchreif sind oder mindestens ohne viel Aufwand zur
Spruchreife gebracht werden können. Auf die Durchführung von aufwändigen
Beweisverfahren oder Verhandlungen über mehrere Ter- mine sollte angesichts des Gebots
der Prozessbeschleunigung gemäss Art. 203 Abs. 2 ZPO verzichtet werden. Zur Ansetzung
von weiteren Terminen würde die Schlichtungsbehörde ohnehin die Zustimmung der
Parteien benö- tigen (Art. 203 Abs. 4 Satz 1 ZPO). Soll allerdings ein Entscheid gefällt wer-
den, muss die Schlichtungsbehörde sämtliche offerierten, für die Entscheid- findung
erforderlichen Beweismittel abnehmen. Ist dies aufgrund der Kom- plexität der Materie in
einem Schlichtungstermin nicht möglich, sollte die Entscheidfällung unterbleiben. Im
Zweifel ist auf die Durchführung eines ge- richtlichen Verfahrens zu verzichten und die
Klagebewilligung zu erteilen (ZK ZPO-HONEGGER, 3. Auflage, Art. 212 N 3.; URS
EGLI, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage, Art. 203 N 8; BRIGITTE RICKLI,
DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage, Art. 212 N 6 f. und N 14 f.). Ein Antrag auf
Entscheidfällung muss nicht bereits im Schlichtungsgesuch gestellt werden. Scheitert der
Schlichtungsversuch oder ist die beklagte Par- tei säumig, kann die klagende Partei einen
entsprechenden Antrag selbst noch in der Verhandlung stellen. In Streitigkeiten bis Fr.
2'000.- muss die beklagte Partei stets mit einem Entscheid am Schlichtungstermin rechnen.



Allerdings ist sie in diesen Fällen in der Vorladung darauf hinzuweisen, dass die
Schlichtungsbehörde insbesondere bei Säumnis einen Entscheid fällen kann (ZK
ZPO-HONEGGER, 3. Auflage, Art. 212 N 2; BRIGITTE RICKLI, DIKE- Komm-ZPO, 2.
Auflage, Art. 212 N 6). b) Das Friedensrichteramt führte, wie bereits erwähnt, am 26. Juni
2019 10:15 Uhr eine Schlichtungsverhandlung durch (act. 6), und die Klägerin stellte mit
E-Mail vom 4. Juli 2019 an das Friedensrichteramt einen Antrag auf Urteilsfällung (act. 8 S.
1). Ein entsprechender Hinweis bezüglich Ent- scheidfällung wurde in der Vorladung
angebracht (act. 3). Ob damit die Vo- raussetzungen zur Urteilsfällung erfüllt sind, hängt
davon ab, ob das Frie- densrichteramt das Verfahren korrekt durchgeführt hat.
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E. 5
a) Nach Eingang des Sühnbegehrens hat das Friedensrichteramt eine Sühnverhandlung
durchzuführen und kann im Anschluss daran, wenn ein entsprechender Antrag auf
Urteilsfällung vorliegt, ein Entscheidverfahren durchführen. Nur ein nach den
entsprechenden Regeln als zuständig gel- tendes Gericht darf auf eine Klage eintreten. Ist
die Zuständigkeit an be- stimmte Voraussetzungen geknüpft, ist deren Einhaltung
Bestandteil der Prozessvoraussetzung nach Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO (BORIS MÜLLER,
DIKE- Komm ZPO, 2. Auflage, Art. 59 N 58). Der klägerische Antrag auf Entscheid der
Schlichtungsbehörde gehört demnach zu den Prozessvoraussetzungen für das von dieser
Behörde durchgeführte gerichtliche Entscheidverfahren. Ohne dessen Vorliegen darf kein
Entscheidverfahren eröffnet und kein Ent- scheid gefällt werden. Mit Eröffnung eines
Entscheidverfahrens wandelt sich die Schlichtungsbehörde zur ersten gerichtlichen Instanz.
Abgesehen von der Festlegung eines mündlichen Verfahrens lässt Art. 212 ZPO die verfah-
rensmässigen Auswirkungen dieses Grundsatzes jedoch offen. Insbesonde- re sollen nicht
sämtliche allgemeinen, für eine gerichtliche Instanz geltenden Bestimmungen unmittelbar
anwendbar sein. Auch ein Entscheid bleibt viel- mehr in die Besonderheit des
Schlichtungsverfahrens eingebettet. Daraus ergibt sich beispielsweise, dass die
Parteiaussagen im vorgängigen Schlich- tungsverfahren nicht protokolliert (Art. 205 Abs. 1
ZPO), aber im Hinblick auf eine allfällige Entscheidbegründung verwendet werden dürfen
(Art. 205 Abs. 2 ZPO). Allerdings untersagt Art. 205 Abs. 1 ZPO nicht die Führung eines
Verfahrensprotokolls gemäss Art. 235 ZPO, welches das Verfahren als Gan- zes
dokumentiert und über die wesentlichen Verfahrensschritte Auskunft gibt. Ein solches
Verfahrensprotokoll sollte im Gegenteil geführt werden. Somit sind in jedem Fall Ort und
Zeit der Verhandlung sowie die Personal- angaben zum Verfahrensleiter, zu den
erscheinenden Parteien sowie den Rechtsvertretern oder Begleitern zu protokollieren.
Durch das Protokollie- rungsverbot im Sühnverfahren soll eine Atmosphäre geschaffen
werden, die den Parteien erlaubt, im Verlaufe der Verhandlung Zugeständnisse zu ma-
chen, ohne später darauf behaftet zu werden. Das Ergebnis einer erfolgrei- chen Einigung
ist zu protokollieren. Keine Geltung hat das Protokollierungs-
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der Parteiaussagen im Entscheidverfahren ist daher mindestens nicht gesetzlich
ausgeschlossen und erscheint wegen der Anfechtbarkeit des durch die Schlichtungsbehörde
getroffenen Entscheids sogar als gebo- ten. Die strikte Trennung der Verhandlung der
Sühnbehörde in einen infor- mellen und - bei Infragekommen eines Entscheids oder
Urteilsvorschlags - einen formellen Teil kann wesentlich zur Entschärfung des sich aus der
Doppelrolle der Schlichtungsbehörde als Sühn- und Entscheidinstanz erge- benden



Konflikts beitragen. Der Abschluss des Schlichtungsverfahrens ist im Protokoll
festzuhalten, und die Parteien sind über den Wechsel vom infor- mellen zum formellen Teil
zu informieren (ZK ZPO-HONEGGER, 3. Auflage, Art. 212 N 4 f..; URS EGLI,
DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage, Art. 205 N 2 ff.; ). b) Dem Protokoll der
Schlichtungsverhandlung vom 26. Juni 2019 kann ent- nommen werden, dass beide
Parteien anwesend waren. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden, und die Parteien
vereinbarten eine Bedenkfrist bis zum 10. Juli 2019. Im Protokoll wurde festgehalten: "Die
klagende Partei wird der Friedensrichterin innert Frist (Eingang Friedensrichteramt, E-Mail
genügt) mitteilen, ob sie die Klage zurückzieht, ob die Klagebewilligung aus- gestellt
werden soll oder ob sie Antrag auf ein Urteil/Urteilsvorschlag stellt. Unterbleibt eine
Nachricht innert Frist, wird die Klagebewilligung ausgestellt". Die
Schlichtungsverhandlung dauerte von 10:15 Uhr bis 11:10 Uhr (act. 6). Im Protokoll der
Hauptverhandlung wurde festgehalten, an der Schlich- tungsverhandlung habe der Beklagte
dem Kläger-Vertreter Fr. 200.00 bar übergeben und versprochen, einen neuen Vertrag zu
unterzeichnen und sei hinausgestürmt, ohne die Abmachung in einer Vereinbarung
festhalten zu wollen (act. 7 S. 2). Gemäss Protokoll der Hauptverhandlung soll diese am 26.
Juli 2015 (recte: 2019) von 10:15 Uhr bis 11:10 Uhr stattgefunden ha- ben, also gleichzeitig
mit der Sühnverhandlung. Das Protokoll der Hauptver- handlung erstellte das
Friedensrichteramt anhand der Notizen der Schlich- tungsverhandlung (act. 7 S. 1).
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Entscheidverfahren wurde gar nicht durchgeführt, sondern nur ein Protokoll der
Hauptverhandlung gestützt auf die Notizen der Friedensrichterin anläss- lich der
Schlichtungsverhandlung erstellt. Das Entscheidverfahren hätte mündlich durchgeführt
werden müssen (Art. 212 ZPO) und zudem nicht gleichzeitig, sondern im Anschluss an die
Sühnverhandlung bzw. zu einem späteren Zeitpunkt. Zudem hätte das Entscheidverfahren
erst mit Vorliegen eines Antrages auf Urteilsfällung, der wie bereits erwähnt eine
Prozessvo- raussetzung ist, eröffnet werden dürfen. Der entsprechende Antrag wurde aber
erst am 4. Juli 2019 gestellt. Die Vorinstanz hätte demnach die Haupt- verhandlung erst
nach Erhalt der klägerischen E-Mail durchführen dürfen. Mit diesem Vorgehen
verunmöglichte die Vorinstanz dem Beklagten ein fai- res Verfahren. Mit der
Entscheidfällung ohne vorgängige Anhörung des Be- klagten im Entscheidverfahren hat die
Vorinstanz sein rechtliches Gehör ver- letzt. Die Parteien hätten ihre von der Gegenpartei
bestrittenen Behauptun- gen je nach Beweislastverteilung mittels den von der ZPO zur
Verfügung gestellten Beweismitteln nach Art. 168 ff. ZPO beweisen müssen. Erst nach
Durchführung einer eingehenden Befragung und einem allfälligen Beweis- verfahren wäre
vorliegend die Entscheidfällung möglich und zulässig gewe- sen.

E. 6
Demzufolge ist das Urteil des Friedensrichteramtes Zürich 1 + 2 vom 11. Juli 2019
aufzuheben und das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 327 Abs. 3 lit. a
ZPO). Es rechtfertigt sich der Hinweis, dass die Aus- stellung der Klagebewilligung
angebracht ist.

E. 7
Zu Handen des Friedensrichteramtes ist noch Folgendes zu bemerken: Die Löschung einer
Betreibung ist der Anordnung durch das Gericht entzo- gen, sofern eine Betreibung nicht im
Rahmen eines Verfahrens nach Art. 85a SchKG infolge Feststellens der Nichtschuld



aufgehoben bzw. eingestellt wird. Tilgt der Schuldner eine Betreibungsforderung, hat dies
nicht zwangs- läufig zur Folge, dass die entsprechende Betreibung gelöscht wird, bzw. er
hat kein Anrecht gegenüber dem Gläubiger auf Löschung des Eintrages. Ein

- 9 - Gläubiger ist nicht verpflichtet, seine Betreibung zurückzuziehen, nachdem er von
seinem Schuldner die entsprechende Zahlung erhalten hat. Der Ge- setzgeber wollte
bewusst, dass Dritte während einer Frist von fünf Jahren nach Abschluss des Verfahrens
(Art. 8a Abs. 4 SchKG) Kenntnis vom Be- stehen von Betreibungen erhalten können (BGE
128 III 334 S. 336, BGer 7B.224/2006 vom 22. Februar 2007 Erw. 2.2.4). Das
Friedensrichteramt kann deshalb eine Klägerin nicht verpflichten, die Betreibung zu
löschen, ausser die Klägerin hätte sich in einem Vergleich zwischen den Parteien da- zu
verpflichtet.

E. 8
Anlass für das Rechtsmittelverfahren bot kein prozessuales Verhalten einer der Parteien im
Verfahren vor Vorinstanz, sondern das fehlerhafte Vorgehen der Vorinstanz selbst. Für das
Rechtsmittelverfahren sind daher keine Kos- ten zu erheben (vgl. Art. 107 Abs. 2 ZPO). Für
eine Entschädigung zulasten des Staates fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage (ADRIAN
UR- WYLER/MYRIAM GRÜTTER, DIKE-Komm ZPO, 2. Auflage, Art. 107 N 13). Es
wird erkannt:
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